
Mag. Markus Hirschler 
Allgemein beeideter u. gerichtlich zertifizierter Sachverständiger f. Immobilien 

Adresse: 1110 Wien, Kaiser – Ebersdorfer Straße 218/Top 1; Telefon: +43 676/307 18 25 

 
14 E 2/26v - 4 

Bezirksgericht Gänserndorf 
Marchfelder-Platz 3 
2230 Gänserndorf 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Gänserndorf vom 16.02.2026, 14 E 2/26v - 4, 
wurde ich als Sachverständiger in der Zwangsversteigerungssache der 
 

Betreibende Partei:  Bausparkasse Wüstenrot AG 
    5020 Salzburg, Alpenstraße 70 
 
vertreten durch:   Raits Bleiziffer Rechtsanwalts GmbH 
    5020 Salzburg, Franz-Josef-Straße 16 
 
Verpflichtete Partei:  Tahir Turan 
    geboren am 04.06.1981 
    1220 Wien, Kurt-Ohnsorg-Weg 2/17/2 
     
 
Wegen:  € 159.538,66,- samt Anhang 
 

bestellt und beauftragt, ein 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 5206, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 1494/341, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Taubengasse 3 
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1.  A l l g e m e i n e s: 
 

1.1. Auftraggeber: 
 
Dieses Gutachten wird über Auftrag vom 16.02.2026 des Bezirksgerichtes 
Gänserndorf erstellt. 
 

1.2. Auftrag: 
 
Ermittlung des Verkehrswertes der: 
 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 5206, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 1494/341, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Taubengasse 3 

 

1.3. Schätzungsstichtag: 
 
Ist der 27.03.2026 (Tag der Befundaufnahme). Es wird dieser Schätzung das zu 
diesem Zeitpunkt herrschende Preisniveau am Immobilienmarkt zugrunde gelegt. 
 

1.4. Schätzmethode: 
 
Grundlage dieser Schätzung ist die Ermittlung des Verkehrswertes mittels 
Vergleichswertverfahren.  
 

1.5. Grundlagen und Unterlagen: 
 

1.5.1. Befundaufnahme der EZ 5206, GB 06006 Gänserndorf am 27.03.2026 unter 
Anwesenheit von: 

 
1. Herr Mag. Markus Hirschler, Sachverständiger 
2. Herr Mag. Oliver Schwab, Mitarbeiter des Sachverständigen 

 
1.5.2. Aktenstudium nach Einlagen des Aktes 
 
1.5.3. Grundbuchauszug vom 17.02.2026 

 
1.5.4. Bescheid „Baubewilligung“ für die Errichtung eines Eifamilienhauses mit 

Garage und Einfriedung vom 28.09.2021 
 
1.5.5. Einreichplan vom 29.07.2021 
 
1.5.6. Kontoblatt der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 28.04.2026 
 

Energieausweis: 
 
Hinzuweisen ist, dass die Liegenschaft unbebaut ist  
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Bestandsverhältnis: 
 
Hinzuweisen ist, dass die Liegenschaft unbebaut ist.  

 
 

Rückstände: 
 
Laut Kontoblatt der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 28.04.2026 ist kein Rückstand  
betreffend der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft vorhanden.  
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Kontoblatt der Stadtgemeinde Gänserndorf vom 28.04.2026 
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2.   B e f u n d: 
 

2.1. Grundbuchstand: 
 

Grundbuchauszug vom 17.02.2026 
 

 

 



6 

Hinzuweisen ist, dass gemäß Grundbuchauszug vom 17.02.2026 im C-Blatt 

eine Dienstbarkeit der Leitungsrechte für Telefon, Kabelfernsehen und Strom 

und deren oberirdische Einbauten gemäß Punkt II.5 Servitutsvertrag 2019-08-

07 ob GST 1494/341  1494/344  1494/347 vorhanden ist.  
 
Servitutsvertrag vom 07.08.2019 
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2.1.3 Dingliche Rechte und Lasten: 

 
Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei. 
 

2.1. Lage 

 
Abbildung 1: 
 

 
 
Abbildung 2: 

 

 



15 

Abbildung 3: 

 

 
 
Abbildung 4: 
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Abbildung 5: 

 

 
 
Abbildung 6: 
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Abbildung 7 – GST – Nr. 1494/341: 

 

 
 
Abbildung 7 – Lärmkarten: 

 

Straßenverkehr 
 

    
 

Schienenverkehr 
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Luftverkehr 
 

    

 

Industrieanlagen 
 

    
 

Verkehrsanbindung nach Wien - PKW 
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Gänserndorf ist eine Stadt mit 12.285 Einwohnern (Stand: 1. Jänner 2025) im 
Marchfeld (Niederösterreich) und Sitz der Bezirkshauptmannschaft des 
gleichnamigen Bezirkes. 
 
Lage von Gänserndorf im Bezirk Gänserndorf 
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2.2. Bebaubarkeit: 
 
Laut Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Gänserndorf ist die Widmung wie 
folgt: 
 
GST – Nr. 1494/341 BW 
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2.3. Objektbeschreibung: 

 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 5206, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 1494/341, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Taubengasse 3 

 

UNBEBAUTES GRUNDSTÜCK 
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2.4. Baubehörde: 
 
Bescheid „Baubewilligung“ vom 28.09.2021 
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Baubewilligung 

laut Auskunft der Stadtgemeine Gänserndorf abgelaufen ist.  
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2.5. Pläne: 
 
Einreichplan vom 29.07.2021 
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Baubewilligung 

laut Auskunft der Stadtgemeine Gänserndorf abgelaufen ist.  
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2.6. Allgemeines: 

 
Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass keine Kontaminierungen der 
Liegenschaft vorliegt. 
 
 

Etwaige Belastungen sind im gegenständlichen Verkehrswert nicht enthalten. 
 

3. G u t a c h t e n: 
 
Ermittlung des Verkehrswerter der: 
 

Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 5206, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 1494/341, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Taubengasse 3 

 
Die Verkehrswertermittlung wird nach den Grundsätzen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (BGBl. 1992/150) durchgeführt, wobei gem. 
§ 2 LBG der Verkehrswert jener Preis ist, der bei einer Veräußerung einer Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die 
besondere Vorliebe und andere individuelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Bedacht zu bleiben.  
In diesem Fall wird der Verkehrswert nach dem im gegenständlichen Gesetz 
dargestellten Vergleichswertverfahren ermittelt. 
Die gegenständliche Schätzung berücksichtigt neben den bereits beschriebenen 
Grundlagen bzw. Unterlagen des Gutachtens im Besonderen: 

 die Ergebnisse der Befundaufnahme 
 den Bau- und Erhaltungszustandes des Gebäudes  
 die allgemeine Lage am Realitätenmarkt zum Stichtag der 

Gutachtenserstellung 

 

3.1.1. Vergleichswert: 
 

Die dem Gutachten zugrunde liegende Liegenschaft ist ein derzeit noch unbebautes 
Grundstück. 

Für die Bewertung von Grundstücken kommt in erster Linie das Vergleichswert-
verfahren in Betracht. Im Vergleichswertverfahren ist der Wert des Grundstückes 
durch Vergleich mit tatsächlich erzielbaren Verkaufspreisen vergleichbarer 
Grundstücke zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Grundstücke sind jene, die 
hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache sind 
und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe jedes Einflusses auf den Wert 
durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen (§ 4, Abs. 1). 

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr, in 
zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag, in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden.  

Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend der 
Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des entsprechenden Gebietes 
auf- oder abzuwerten. Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch 
ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile 
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beeinflusst wurde, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der 
Einfluss dieser persönlichen Umstände oder Verhältnisse wertmäßig erfasst werden 
kann und entsprechend berichtigt werden kann.  

 
 

3.1.2. Bodenwert – Bauland 

Der Bodenwert wird anhand eines Vergleichswertverfahrens ermittelt, zu welchem 
Zweck Kaufpreiserhebungen durchgeführt wurden. 
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Anhand der ermittelten Kaufvorgänge ergibt sich ein Vergleichswert (Mittelwert)  

von ca.:  € 328,- pro m² 
 
 

Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaften wird ein Ansatz  

mit € 328,- pro m² zur Anwendung gebracht. 
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Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der Liegenschaft EZ 5206, Grundbuch 06006 

Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der Grundstücksnummer 1494/341, mit der 
Adresse 2230 Gänserndorf, Taubengasse 3 

 
Bodenwert

Grundstücksfläche GST - Nr. 1494/341 508,00 m²

a´ € 328 166 624,00€              

Aufschließungskosten pauschal bewertet 10 000,00€                

Bodenwert 176 624,00€              

Bauzeitwert - nicht gegeben

Sachwert

Bodenwert 176 624,00€              

Bauzeitwert - nicht gegeben

176 624,00€              
Abschlag von 3% aufgrund der vorhandenen Dienstbarkeit (siehe 
Seite 6 im Gutachten) 5 298,72€                  

Verkehrswert 171 325,28€         

 
Gemäß §7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist eine Nachkontrolle anhand der 
Marktverhältnisse vorzunehmen (sog. Marktanpassung). Die Kontrolle ergibt, dass 
keine weitere Anpassung erforderlich ist. 
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Der gerundete Verkehrswert der Liegenschaft, Blfd. Nr. 1, 1/1 Anteil, an der 

Liegenschaft EZ 5206, Grundbuch 06006 Gänserndorf, BG Gänserndorf, mit der 
Grundstücksnummer 1494/341, mit der Adresse 2230 Gänserndorf, Taubengasse 3, 
zum Bewertungsstichtag 27.03.2026 beträgt gerundet: 
 

EUR 171.000,- 

(Euro Einhunderteinundsiebzigtausend) 

 
 
 

 
 
Wien, am 28.04.2026 
 
Anmerkung: 
 
Dieses Gutachten gründet sich auf die erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir vor, auch mein Gutachten 
zu ändern. 
 
Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802): 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 
Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe 
sein. Weiters verweise ich darauf, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleich 
bleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am 
Markt realisierbar ist. 


